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Für das Land Rheinland-Pfalz 

Der Minister der Finanzen 

Gernot Mittler 

Für das Saarland 

vertreten durch den Ministerpräsidenten 

Der Minister der Finanzen 

In Vertretung 

H. Wittling 

Für den Freistaat Sachsen 

Für den Ministerpräsidenten 

Der Staatsminister der Finanzen 
Prof. Dr. Milbradt 

Für das Land Sachsen-Anhalt 

Für den Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt 

der Minister der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt 

Wolfgang Schaefer 

Für das Land Schleswig-Holstein 

Für die Ministerpräsidentin 
Der Minister für Finanzen und Energie 

Claus Möller 

Der Freistaat Thüringen 

93 

vertreten durch den Thüringer Finanzminister 

Andreas Trau tvetter 

- GV. NW. 1996 S. 232. 

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes zur Regionalisierung 
des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs 

sowie zur Weiterentwicklung des ÖPNV 
(Regionalisierungsgesetz) 

Vom 2. Juli 1996 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Artikel I 

Änderung des Gesetzes zur Regionalisierung des öf
fentlichen Schienenp.ersonennahverkehrs sowie zur Wei
terentwicklung des OPNV (Regionalisierungsgesetz NW). 

Das Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen 
Schienenpersonennahverkehrs sowie zur Weiterentwick
lung des ÖPNV (Regionalisierungsgesetz NW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 1995 (GV. NW. 
S. 196) wird wie folgt geändert: 

§ 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Buchstabe a) Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

"Soweit SPNV-Leistungen nach Maßgabe des Fahr
plans 1993/94 der Eisenbahnen des Bundes bis zum 31. 
12. 1997 von Gebietskörperschaften oder von öffentli
chen nichtbundeseigenen Eisenbahnen übernommen 
werden, nehmen sie an dieser Förderung auf der 
Grundlage des Fahrplans 1993/94 teil." 

b) Absatz 2 Buchstabe b) wird wie folgt gefaßt: 

"Nach diesem Zeitpunkt können diese Mittel auch 
verwendet werden für die Förderung von öffentlichen 
nichtbundeseigenen Eisenbahnen, sofern zumindest 
das Verkehrsangebot nach dem Fahrplan 1993/94 
bestehen bleibt." 

c) Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 

,,(3) Für die Jahre 1996 und 1997 werden die Zuwen
dungen für die Sicherstellung der Betriebsleistungen 
nach dem Fahrplan 1993/94 auf Strecken der Deut
schen Bundesbahn, die von öffentlichen nichtbundes
eigenen Eisenbahnen übernommen worden sind, aus 
den Mitteln nach § 8 Abs. 2 des Regionalisierungsge
setzes des Bundes gewährt; ab dem Jahr 1998 bestimmt 
sich die Förderung nach Absatz 1 und Absatz 2 
Satz 1." 

Artikel TI 
Inkrafttreten des Gesetzes 

Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsse1dorf, den 2. Juli 1996 

(L.S.) 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 
Johannes Rau 

Der Minister für Wirtschaft 
und Mittelstand, Technologie und Verkehr 

Wolfgang Clement 

- GV. NW. 1996 S. 234. 
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